
08/09 17  Strassenverkehrsrecht. Art. 22 Abs. 3, Art. 50 Abs. 4, Art. 103 SSV. 
Art. 10 StPO. Standort von Signalen. Verbotsignale verpflichten nur, wenn sie 
klar und ohne weiteres in ihrer Bedeutung erkennbar sind. Ein Signal muss 
leicht und rechtzeitig erkannt werden können, wobei der Massstab eines 
Fahrzeuglenkers zugrunde zu legen ist, der dem Strassenverkehr die 
notwendige und von ihm vernünftigerweise zu erwartende Aufmerksamkeit 
zuwendet. Diese Rechtsprechung gilt sowohl für Verbots- als auch für 
Gebotssignale. Die Behörden erstrecken die Beweisaufnahme auf alle 
Tatsachen, welche für die Beurteilung von Tat und Täter von Bedeutung sind. 
Sie erforschen und berücksichtigen die entlastenden und belastenden 
Umständen mit gleicher Sorgfalt. Das Gebot der materiellen Wahrheit verlangt, 
dass Untersuchungsbehörde und Gericht den Sachverhalt aus eigener 
Initiative ermitteln. Aus den Akten geht nicht hervor, dass die in Frage 
stehende Signalisation gesetzeskonform ist. Die Vorinstanz hat aufgrund der 
vervollständigten Akten unter einer Gesamtwürdigung der alsdann 
bestehenden Beweislage neu zu entscheiden. In die Gesamtwürdigung ist auch 
die Frage der regelkonformen Geschwindigkeitsmessung (allenfalls mit 
Vervollständigung der Akten) miteinzubeziehen. 
 
Obergericht, 06. März 2009, OG S 08 11 

 
Aus den Erwägungen: 
 
in Erwägung, dass 
 
 - … 
 
 - der Berufungskläger und Angeklagte im Wesentlichen geltend macht, dass die 
Signalisation "Höchstgeschwindigkeit 50 generell" verbunden mit der Ortsbeginntafel 
"Flüelen" auf Hauptstrassen offensichtlich fehlerhaft angebracht und die Feststellung der 
Vorinstanz willkürlich sei, die Ortsbeginntafel und die darüber angebrachte 
"Höchstgeschwindigkeit 50 generell"-Tafel würden vom Abblendlicht heranfahrender 
Fahrzeuge getroffen; kein Ausnahmefall vorliege, der ein Anbringen einer solchen 
Signalisation mehr als zwei Meter neben der Strasse rechtfertigen würde, zumal diese 
Signalisation, in Verletzung von Art. 22 Abs. 3 SSV, vor dem Beginn jeglicher Überbauung, 
geschweige denn einer dichten Überbauung stehe; die Vorinstanz ihre Tatsachenfeststellung 
ohne jegliche aktenmässige Grundlage angenommen habe, den Beweis der korrekten 
Signalisation allein die Anklagebehörde zu führen hätte; 
 
 - der Berufungskläger und Angeklagte eine Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes 
rügt, er die aus seiner Sicht fehlerhafte Signalisation schon vor Vorinstanz geltend gemacht 
hatte; 
 
 - die Behörden die Beweisaufnahme auf alle Tatsachen erstrecken, welche für die 
Beurteilung von Tat und Täter von Bedeutung sind (Art. 10 Abs. 1 StPO), sie die 
entlastenden und belastenden Umstände mit gleicher Sorgfalt erforschen und 
berücksichtigen (Art. 10 Abs. 2 StPO; vgl. auch Art. 7 und Art. 148 Abs. 1 StPO); das Gebot 
der materiellen Wahrheit verlangt, dass Untersuchungsbehörde und Gericht den Sachverhalt 
aus eigener Initiative ermitteln (Untersuchungsgrundsatz; Hauser/Schweri/Hartmann, 
Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. Aufl., Basel 2005, § 53 N. 8); 
 
 - der Standort von Signalen von Art. 103 SSV geregelt wird, danach Signale am rechten 
Strassenrand stehen, sie am linken Strassenrand wiederholt, über die Fahrbahn gehängt, 
auf Inseln gestellt oder in zwingenden Ausnahmefällen ausschliesslich links angebracht 



werden können (Art. 103 Abs. 1 SSV), Signale so aufgestellt werden, dass sie rechtzeitig 
erkannt und nicht durch Hindernisse verdeckt werden (Art. 103 Abs. 2 SSV), dabei Signale 
nicht in das Lichtraumprofil der Fahrbahn hineinragen dürfen, der Abstand zwischen dem 
Fahrbahnrand und der nächsten Signalkante innerorts 0,3 - 2,0 m, (…), in besonderen Fällen 
max. 3,5 m beträgt (Art. 103 Abs. 4 SSV) (BGE 127 IV 232 E. 2c/aa); 
 
 - unbeleuchtete Signale vom Licht der Fahrzeuge getroffen werden müssen (Art. 103 
Abs. 2 SSV); 
 
 - Verbotssignale nur verpflichten, wenn sie klar und ohne Weiteres in ihrer Bedeutung 
erkennbar sind, ein Signal leicht und rechtzeitig erkannt muss werden können, wobei der 
Massstab eines Fahrzeuglenkers zugrunde zu legen ist, der dem Strassenverkehr die 
notwendige und von ihm vernünftigerweise zu erwartende Aufmerksamkeit zuwendet, diese 
Rechtsprechung sowohl für Verbots- als auch für Gebotssignale gilt (BGE 127 IV 232 E. 
2c/aa m.H.); 
 
 - aus den Akten nicht hervorgeht, dass die in Frage stehende Signalisation 
gesetzeskonform i.S.v. Art. 22 Abs. 3, Art. 50 Abs. 4 und Art. 103 SSV ist; 
 
 - einzig die Feststellung der Vorinstanz, die Signalisation entspreche der SSV (E. 3.2.2 
und 3.2.3) für eine Verurteilung nicht genügend ist; 
 
 - das Obergericht (in der Regel) ein neues Urteil erlässt (Art. 229 Abs. 1 StPO), 
ausnahmsweise, namentlich wenn die Akten unvollständig sind, das Obergericht die Akten 
zur neuen Behandlung an die Vorinstanz zurückweist (Art. 229 Abs. 2 StPO); 
 
 - vorliegend sich die Vorinstanz nochmals mit der Signalisation bei der nördlichen 
Ortseinfahrt in Flüelen zu befassen hat, sie im Wesentlichen abzuklären hat, ob die 
Signalisation gesetzeskonform aufgestellt wurde, ob in concreto ein besonderer Fall (Art. 103 
Abs. 4 SSV) vorliegt, wo in Flüelen (Nord) das überbaute Gebiet anfängt, ob die 
Signalisation leicht und rechtzeitig erkannt werden kann, ob die Signalisation auch bei 
Dunkelheit genügend erkennbar ist, namentlich ob die Signalisation vom (Abblend-) Licht der 
Fahrzeuge getroffen wird; 
 
 - die Vorinstanz aufgrund der vervollständigten Akten unter einer Gesamtwürdigung der 
alsdann bestehenden Beweislage neu zu entscheiden hat, in die Gesamtwürdigung auch die 
Frage der regelkonformen Geschwindigkeitsmessung (allenfalls mit Vervollständigung der 
Akten) miteinzubeziehen ist; 
 
 - dadurch, dass die Vorinstanz die Vervollständigung der Akten vorzunehmen hat, dem 
Berufungskläger und Angeklagten die dannzumalige Prüfung durch zwei (kantonale) 
Instanzen gewahrt bleibt (vgl. Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 4. Aufl., Zürich 2004, Rn. 
1044); 
 
 - Gesagtes erhellt, dass damit die Berufung teilweise begründet und entsprechend 
gutzuheissen ist, ein Eingehen auf die vom Berufungskläger und Angeklagten erhobene 
Rüge betreffend die Strafzumessung sich somit erübrigt; 
 


